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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia 
Stamm, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katha-
rina Schulze, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sichere Unterkünfte für queere Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, mündlich und schriftlich dar-
über zu berichten: 

─ welche Maßnahmen die Staatsregierung seit Juni 2015 ergriffen 
hat, um eine sichere Unterbringung der besonders vulnerablen 
Gruppe der queeren Asylbewerberinnen und Asylbewerber in 
Bayern zu ermöglichen; 

─ im Besonderen soll darüber berichtet werden, wie Unterkünfte 
sicherer gestaltet wurden, Angriffe innerhalb der Unterkünfte ver-
hindert werden, wie viele Asylbewerber und Asylbewerberinnen 
auf eigenen Wunsch hin umziehen durften und wie eine flächen-
deckende fachspezifische Asylsozialberatung ermöglicht wird. 

 

Begründung: 

Mit dem Antrag: „Angemessene Unterbringung von queeren Flüchtlin-
gen in Bayern“ (Drs. 17/6818) forderte die Fraktion Bündnis90/Die 
Grünen im Juni 2015, dass queere Geflüchtete auf eigenen Wunsch 
in geeignete Gemeinschaftsunterkünfte umziehen dürfen, um Über-
griffen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu entgehen oder um 
eine fachspezifische Asylsozialberatung in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Mit den Stimmen der CSU gegen die Stimmen der SPD und der 
GRÜNEN bei Enthaltung der FREIEN WÄHLER wurde dies mit der 
Begründung abgelehnt, dies würde so in Bayern bereits geschehen. 

Gleichzeitig beklagen Verbände und ehrenamtliche Helfer und Helfe-
rinnen fehlende Mittel, mangelnde fachspezifische Asylsozialbera-
tungsstellen, unzureichende Konzepte und ein nicht vorhandenes 
Verständnis für die individuellen Partikularprobleme dieser besonders 
schutzbedürftigen Menschen. 

Die EU-Richtlinie 2013/33 zur Festlegung von Normen für die Auf-
nahme von Personen, die internationalen Schutz beantragten, wo-
nach vulnerable Personen besonders sorgfältig untergebracht werden 
müssten, gilt auch für die Gruppe der queeren Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber. Aus diesem Grund ist es möglich, queere Geflüchtete 
entweder in Einzelzimmern in den Unterkünften oder in einer anderen 
Dependance unterzubringen, die Kontakt zu den Fachstellen habe. In 
der 38. Sozialausschusssitzung wurde dies von einer Vertreterin der 
Staatsregierung bestätigt. 



 

17. Wahlperiode 16.02.2017 Drucksache 17/15566 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/12032 

Sichere Unterkünfte für queere Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber  

I. Beschlussempfehlung: 

Der Antrag wird für erledigt erklärt. 

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Wei-
tere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 61. Sit-
zung am 16. Februar 2017 beraten und für e r l e d i g t  erklärt. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens beziehungsweise des jeweili

gen Abstimmungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste ein

verstanden ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – 

Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltungen. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.
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